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216 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N atio~alrates (V. G.P. ). 

Regierungsvorlage. , 

B~ndesgesetz vom 1946, 
B. G. BI. NI". " über den Verkehr und die 
Gebarun~ mit Suchtgiften '(Suchtgiftgesetz). 

Der Nationa:lrat hatbelSchilossen: 

§ 1. (1) Suchtg,~fte im S~nne die!SelS Gesetzes sinld 
'Stoffe und. Z,ulbereitungen, die 'wegen ~hrer .E~g­
nung, eine Sucht herv{)r:zul'ufen, durch zwischen­
staai!lich·e Abkommen (Halag'er Opiumahkommen 
vom 23. Jänner 1912,B. G. BU. Nr. 361/1921, 
Internationale Opiumkonvent,ion zu Genf vom' 
19. iFebl1u,ar 1925, B. G. ,BI. Nr: 244/1928, Ab­
kommen vom 13. Juli 1931"eu Genf, iB. G. BI. I 
Nr. 198/1934, IlliOJd rderen :Irunlft~ge Er:gänzungen) 
Beschränkungen hlnsichtll,ich der Er,zeugung, des 
Verkehres, der Ein-, Durch- um Ausfuhr, der 
GeibarungundAnwendung unterwor.f.en sind. 

(2) Die Stoffe ,und Zuber,e,jtun>gen, die· 'unter 
dieses Ges'etz f.alllen, we,rden durch Verordnung 
verzeichnet. 

§ 2. (1). Die Er,zeUigun:g, Verariheitung, Um­
w,anldlung, der Erwerh und IBesitz von Sucht­
giften vst nur gest,att,et: 

1. ,nach Maßgabe einer hesonderen ,Bewilligung 
des iBundesminrsteriums' ,für !Soziale Verw,a1tung 
und in der von diesem :zu;g:est'a.nidene.n lHöchst­
menge jenen im l,ß,es,itz evner Konzession nach 
§ 15, P:unkt 14, der Geweribeoridnunlg Ibdind­
lichen Erzeugern chemisch-pharmazeuti>scher ZIll­
bereiwngen und, DrogengroßihandJungen, die 
ein Deta,j.Jgeschäft üherlhau'Pt nicht oder doch 
ränlmlich vollkommen getflenl1!t :FÜlhren; 

2. wissenschalfdich,en lnstiruten oder öffent­
iichen Lehr-, Versuchs-, Unt,ersuchungs- oder 
sonstigen Each,anstalten nach Maßgabe einer Be­
stätigung der zu~tändigen Aufs~cht1SlbdlÖflde, daß 
sie der Suchtgittezur ErfüUlUng ihrer Aufg,a!ben 
bedlÜrfen. 

(2) Der Anbau von Pfl,anz·en zwecks Gewin­
nung eines Suchtgilftes ist nur nach Maßg,abe 
einer vom Bundesministerium :für' soiiaIe Ver­
WJaltung eruii:!ten Bewilligung gest,attet. 

(3) iDie nach tAibs. (l), Z1. 1, rund Albs. '(2) Be­
rechtigten dü11fenSuchtgifte nur an die nach 

\ 

Albs. (I )Berecht'~gten sowiea'll öff~ntliche urud 
Anstalts·Apouh~ken ,albgelben. 

§ 3. (1) Nach M~ßgalbe der das IApodheken­
wesen regelnden Vorschriften und unter den Be­
schränkungen der ZJU dies,em Gesetz erJ.assenen 
Durchfüihrung~'Verordnunlgen können die Apothe­
ken suchtgi.fthaltige Arzneien. untere,inander, 
dann gegen Verschreibung an Kl'a~kerumlStailten, 
Arzte, T.ieräl'zt,e und Denti,sten für ihren Be­
'1'Iufsbetdad 'Sowie an IPersonen; denen ,solche Ar<z­
neien verschrie!ben wuriden, aJhgelben. . 

(2) Auf ,den Erwerb u'nd Besitz suchngifthall­
tiger Arzrieien iduI"ch Personen, ,an die &ie nach (1) 
,3Ibgegehen wUl1den, findet die VOl1sehrift ,des 
§ 2, ,Ahs. (1), kein'e AilrwendUinf 

§ 4. Suchtgi:ftha1üge Annei-en <fünfen nur ver­
sehr,ieben werden, wenn ihre Anwendun>g nach 
den Regeln der ArZJnei- oder Tierarzneilwnde 
beg,ründet ist und mit ,aruderen Arzneien das Aus­
langen nicht gefuruden !Werden k:mn. 

§. 5. Durch Verordnung werden nähere Vor­
schriÜen erLassen über: 

1. die Ereeugung, Umw,andllul1lg und Verar­
beitung, die ,,Beschränkimg der Erzeugung auf 
'bestimmte Meng,en und Bezugsquellen, die Ein-, 
Durch- und AlUsfuihr, den sonstigen Veflke'hr 
und die Geharung ihinsichtlich der S.uchllg~fte; 

2. ,d~e Erteilung von B,ezugslbewi'lligungen· so­
wie ,die Aussoelllung. von ,,B.edarlsbestätigunigen 
für Suchtgifte; 

3: die Führung von Vormerkbüchem und die 
. Erstattun" forthufend.er ,Berichte'üher die Er­
zeu&u~g, '" Umw,andlung und Venarbeitung,. diie 
Ein-, Durch- und Austfu'hr und den sonstigen 
Verkehr, Ü1ber vorhandell'eV:ol1I"äte runld ,die <Aib-
gabe 'VOI11 ISuchtgiften; , 

4. ,d~e Verschreibung ,und Ab@;lbe :suchtgift­
haltiger ArzneimitteL 

§ 6. (1) W,er VOl1sä'~z'lich den ibesrehenden 
Vorschriften zuwioder ein Suchtgilft in solchen 
Mengen erzeugt, einführt oder in Verkehr setzt, 
daß daraus in ,größer,er Aus,dehnrung eine Ge­
f'alhr für das Lehen oder die Gesundheit von 
M-enschen.,entstethen kann, .rn,acht sich eine~ .Yer-

". 
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hrechens wäder die VO~Uil1!dlheli;t schuldig 
und wird mit schwerem IKerker von einem bi,s 
zu fünf J.aihren, be.i' erschwerenden Umständen 
aber, insbesondere wenn er da's Verbrechen aLs 
Mitlgl~ed einer Ba;nde begallige<n hat, mit 
schwerem Keriker bis ,zu 'zehn }ahren bestraf,t. 
Nffuen der Freiheitssmllfe .ist auf e~iifie Geldstrafe 
bis zu 25.000 S zu enkennen. 

(2) ID~e Geldstr,af,e ~st 00 rzu IbemeSlS,en, :daß sie ,den 
Nutzen ·übersteigt, ,der ,dul'ch die stmflbal'1e Hand­
lung erzielt wom1.en. ist ader erzielt wenden 
sollte. IReimtda;s Ig,esetlzliche iHöchstmaß hiezu 
nicht >aus, .so kann 'es übel'1schritten wel'den, 
jedoch höchlStens Ibis ZUlffi' \ Doppelten dieses 
Nutzens. Die El1SatlJStl'\a.fe für eine runeinbring­
liche Geldstnalfe darf ein Jalhr nichtüherstergen. 

. (3) Die den Gegenstand der 5t,raflbaren. Hlnd~ 
lung ibildenden Sachen oder ihr Erlös ,sind für 
vertalUenzu erklären, wenn sie dem Täter oder. 
,einern' iMiischukligen oder T di!1nehmer ~geihören 
oder zur Zeit der Besch1:!ignaihme gehörten. In 
,anderen Fälllen köhnen sie für verfiaHen" erklärt 
wer,den. Ebenso können die zur Herstellung oder 
Verarbeitung dienenden Mater~,alj.en und Gerät­
schaf'üen ,sowie die ZIlIm Tm11lsport v,errwetlJdeten, 
nicht e.iner öfferidich-rechtlichen Tr~nsport­
untel'neihmung gehörig,en 'Fa!hr,ze~g>e rur verf,allen 
erklärt werden, wenn ,der IF,ahrzeugihalt,er 
wußte, ·daß ,sein Fahrzeug zu verlbotenem Zweck 
mißbra,ucht wind. 

(4) Können die Sach'Cll oder ihr Erlös nicht 
ergniffen wel'den .oder wind nicht ,auf Verf,al!l 
erkannt, 50 ist ,alllf eine GeLd~tr,arfe in der Hö1te 
des Wer't1es dieser Sachen oder il!ues Erlöses zu 
erkennen. Die Geldstrarf,e i'st im Straifurteil, wenn 
sich ,aher .,die UnvoHzie!hJbar'keit des V~rf,aaJ.e'5 
erst später Iheraus.stellt, dhne 'mündliche Ver­
handlung lauszusprech·en. Der Besch1uß ist .den 
Plar·ooien :kunchJurnachen 'U11Id kann billll1'en Idrei 
T,agen mit B,esch:w-elide ,a;ngefocht,en werden. 

(5) IDie Ersatzstr,a.fe für .die neben der Frei-
- heitssoraf'e laI1lgedrohte Ge.1dstl'a;fe 1U11Id' :die LEr­

satzstrafe für ·eine GeiLdstmfe, die an die Stdle 
des Vemalles tr.itt,- dürf~n zusammen nicht mehr 
als 18 Monat,e betragen. 

(6) Gegen Gewer:bsleute .kann ,auch aUif Verllust 
der Gew,erlbeberechtigung erkannt werden. 

(7) Gegen Ausländer 1st QufLandesvcrweirSlllng 
z,u erik,ennen. 

. § 7. K.ann keine bestimmte ,Person verfoLgt 
oder verurt'eilt wel'\den, so Ikann Il'uf den VerfalH 
der IdenGe~s,llaI1ld der strarf>bar,en Handlung 
,biLdenden Sachen oder ihres Erlöses se'lbstänldig 

. erkannt werden, 'wenn im übrig.en die Voraus­
setzungen hieffÜr v.orliegen. 

§ 8. (1) Wer sich mit einem ,anderen zu ge­
werbsmäßIger Begehung des äm .§ 6 bezeichneten 
Verbrechen5 verlbinlaet, macht· !sich selbst dann, 
wenn noch keine zur wirklichen Ausübung eines 
Ver,br,echens na:ch § 6 f'{ilhr·etlIde Hail1JdLwng 

unoernommen worden i5t, eines, V.eribrechen'5 
schukhg und ist 'mi,t Kei1ker von e,inem. bis zu 
füruf Jahren zu bestrafen. 

(2) Nach «dieser V orl'lchri.f>twirtl nicht ibelStraft, .. 
wer aus heien Stücken von der V'eribin.dung zu­
rücktritt, !bevor ·einVe1"brechen nach § 6 he­
gangen oder versucht iW01"den ist. 

§ 9. (1) Einer :ü!bertl'etunlg macht sich schu:1dj,g: 

1. wer ,einem .aIl!deren ein Suchtgift rüber­
läßt, 'zu dessen iBezug,dieser nicht berechtigt ist; 

2. wer ein' Su~t'gift herstellt, v.er;arbeitet, e~­
wirbt oder >besitzt, um ~s ,den Ibestehenden Vor­
schr~ften zuw,jder ia Verkehr zu setzen; 

3. wer bei Ausü,blmg der HdJt.unde, dhne daß 
es naCh den R~e1n der är~t1ichen W!isserrschaft 
g,elbote'n ist, einem andel'en ein Sucl1tgift ver­
ordnet oder überläßt; 

4. werein:en Ausweis, der zum Bezuge eines 
Suchtgif.tes lberechtigt, einer !Person rüberläßt, für 
die er nichthelStimmt iSt; 

5. wer ei,nen Ausweis zum BeZiuIO',e eines Sucht-
giftes ti:lscht oder verfäMcht; '" 

6. wer einen f,alschen oder v,erfalschten Aus­
we~s zum Bezuge eines Such1:ig~.ftes ~inem anderen 
üherläßt. ' . 

(2) Der Tät:er wirld, sofern die Handlu~g 
·~einer 'stoon:g,eren Str,af·e. unterlregt, vom Gericht 
weg,eu Ubert1"etung mii Arrest von einer Woche' 
ibis zu !sechs Monaten, w;e= ,alber die Tat ge~ 
werlb5lmäßig begangen wOl'den~st, mit ehenso 
L . " I 
Ilangern ,stl'elligem Ä'f1"eist !9,estralft. :Ist .an.l~ ·der 
Tat eine schwere kö~pediche ,Beschäidigung oder 
der Tod eines Menschen' ,erfolgt, .s.o ,ist Ider 
Schuldige W'Cgen Vergehens nach § 337 zu be­
stmfen. Neben ,der Fl'eiheitsstraf,e ka,nn lauf. eine 
Geldstmfe bis zu 2500 Serlronnt w'erden; ist die 
T,at gewerbsn1äßig be@lngen worden, so ist auif 
eine Gdlidstl1a:fe his zu 25.000 S zu erkennen. 
Gegen Gewerlbsleute kann ,auf Ve'rlust der Ge­
werbdberechügung, gegen Ausländer .auf Ab­
schaffung erik,annt. Wler.den. 

Der vorgefundene Sudltgi:f,worr.at ~'st für. ver­
f,allen zu erklären. 

§ 10. (1) Wer ·den . .Bestimmungen dies,es Ge­
setzes . oder~iner auf Grund dieses Gesetze-,,­
erI.asseri,en Ver.ol'dnullig zuwidetihanddt, wil'd, 
sofern die HandLung nicht .gerichtlich stl1afhar 
ist, von der Bezirksverwaltunglslbelhör,de, an 
Orten -~ber, &e imörtEchen Wirkurig~'bereiche 
einer :BuI1ldespolizeilbelhörde :geleg'en sind, V0n 
dieser Behörde an Gdd b'js .zu 5000 S oder mit 
Arrest bis 'Cu ··4rei M.onaten ,bestraft. . 

(2) Im Stmferkenntnis kann auif den Verf.aJ1 
der den Gegenstand der strafbaren HandQung 
billderiden Wiaren und Geräte ,er'kallnt wer:den, 
g~eichv;jer oIb si,e <dem 'BeschuLdigten rgelhören .oder 

\ ,. , 

nicht. In lberücksimt~gIllngsWJürldiJ~n ,Fällen kann 
der Erlö~ ,der Hk vel1f:aJ.len ,e11k.lärtlen W,aren 'Utlid 
Genäte Idem E'igentÜffier lausg:efolgt wel'den. , 

• 
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§ 11 •. Am Si'tze ,des Blindesmini'sreriums ror I in Kraft. Gleichzeitig treten sämtliche' bimer 
so:nila1e Verw,altung wird eine Sucht.giftüiber- ge1tende VOl1schr.ift~n, betreffend Betäutbu11lg's-
wachungsstdle fÜr das ges.amteBucll!desgebiet er- mittd, außer Kr.aft. ' 
r,~chtet. Nälhere Vorschritften at~erlÜber werden § 13. Mit der Vollziehung dieses GeSetzes ist 
. durch Verol1dnunog er!.3JSsen. . das 'Bundesminilsterium für soziale Yerrwaliunog 

§ 12. ·(1) § 361 des Strafgesetzes wird au,fg,e- im Einvemeirun>en mit den 'beteiligten ,Bunde§,- , 
hdben. ministerien ibetra.ut. 

(2) <Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit der 
hiezu w erla:ssenden Durchfoiiihrungsverordnung 

Erläuterungen 
zum Entwurf eines Suchtgiftgesetzes. 

Mit der durch die KunJdmachung ,des Reich,s­
statthaltens in 'Österreich, G. IBoI. f. ,d. L O. Nr 6, 
verhut!barten Verordnung ,des Reichsmini&ters 
des Innern vom' 1. <Dezember 1938, R. G, BI. I 
S. 1706, v,.:.UI1deIi dIe österreichischJen V;orschriften 
des G~ft~esetzes, B. G. BI. Nr. 297/1928, da;nn 
,der Gi;foverol1dnung, S. G. BI}, iNr. 3621192S, ,in 
,der' Fassu:n:g der Vel1oI1dnungB. G. BI, 111 
Nr. 392/1934, da.s Bundesgesetz Ülbet:' Ko~in und 
Dionin, B. G. SI. II Nr. 403/1934; der Alb­
schnitt Cis Ider Beil<llg'e ,z;'u § 21 Ider Zotlvoll­
zUlgsanweisun;g, St. G. S.l. iNr. 2511:1920, in Ider 
Fa:sw11Ig der VerondnUin;g IB. G. BI. l;l Nr. 4331 

'1934, 'a)lle diese Vorschriften, betreffend Ver­
k,ehrsibeschrä;11Ikungen !f,ür Rartl!sc~gJifte, ,endLich 
§ 361 des österreichiischen Straf'gesetzes außer 
Kroaft g,esetzt iund an deren Stel'le das Opium~ 
gesetz vom 10. Dezember 1929, R. G. BI. I 
S. 215, in der 'f,assung der . Gesetze vom 22. Mai 
1933, R. G. BI. I ,So 287,und vom 9. Jänne; 
1934, R. G.Bl. I S. 22, sowie des Ges~zes vom 
23. März 1934, R. G. BI. I S. 213, ferner durch 
21 hiezu erl.a!s5ene IDurchfÜlhru·ng.sveroronungen 
ers:etzt: Da der linlhalt der Vorschrift,en, durch 
,die Ider voJlk'sgesu11Idheitlichen ISchä.d~g;ulllg ,durch IcLie 
zu einer Sucht führenden Stoffe, ,die· in der 
früheren österreichischen Ge5'etzgebung' als 
ltauschgi,ft.e, :in ,der deutsmen Gesetzgebung als 
Betäuhungsmittd bezeichnet WlUI1den, vOl1geheugt 

'weroen soll, durch ,die ,sowdhl von der vor-
mal~gen Repu'bHk Österreich als ~uch vom 
Deutsch,en Reich ratifizrerten ,ZlWischenstaatlichen 
Ahkommen .(Hail!,,<>e.r Qprumikömnention, iBo G. iß'l. 
Nr. 361/1921, Genfer KOl1IV1e11cionen, B. G. m. 
Nr. 244/1928 und S. :G. BI. II Nr.' 198/1934) 
von vorniherein' bestimmt w'ar, Idecken ,sich lrue 
aufgehobenen fr.iiheren öSllerreichi'schen Vor­
schriften u11ld ,die ,a;n lihl1er Sre1>le eilfllgelführten 
deutschen Vorschriften wertg,ehend un,d unter­
schei,den'sich lediJgli,ch da.dul'ch, ,daß ,di,e deut!Schen 
V orscltriften !Cli,e . lAngeilegeniheit in u11In01Jlg 
umständlicher Weise regeln u11Id daher für aUe 
beteilig,ten Stellen und Kreise eine' V1ermeidbare 
Bdasoong biMen. . , 

Der vorliegende Entwul"if lbezweckt; das öster­
rebchilSche :Recht !a.~f ,diesem Gcihi,ete wiedeI1her-

, ' 

z,uslleHen, soU jedoch der EntwickJung, die über 
den seinerz·eit gesteckten Raihmen des Giftge­
setzes weit'hinausgew,achsen ist, Rechnung trrugen 
und :reillgemäß 'v'erbessert 'werden. iBei Aibfassung 
der zu erlassenden DurchfÜlhrungshestimmungen 
wird inäihn:licher Weise VOI1gega'ngen werden. 

Im ei'niZdnen wirld hemerkt: 

Da nach Ansicht der Fach1eune weder die 
Bezeichnung "Rauschgift" . noch ',die' Bezeichimng 
"Betäuhung&mittel" lauf ,aUe 'in Betr,acht kom­
men,den Stoffe und ZuJbereitungen zutrifft, w~rd 
beabsicht~gt, zur IBe:neichnuilig "Suchtgilft" übir­
zugdhen, womit das .. entschei,denide Mer:k'l;llal, 
nämlich 9ie Eignung" IZU, einer iSocht zu f,Ülhren, 
~etroffen wird: Da der, Kre~s der diesen Be­
schränk,ungen zu u'nterweI1fenden Stoff,e stän-' 
digen Verä11!derungen unterllie'got, 'soH ihre je~ 
weihg.e V'erzeicHnung durch V.eror.dnung er­
folgen. 

lDie IBestimmung des § 2, ,Albs. (2), ,dit;! 
früher zum Teil in § 7 der Gi:ft'verol1dnung ent­
,halt'en war, ~st ,in das Gesetz 'zu' übernehmen. 
Früher ennbe!hrte die inhaltlich gleiche Vel1ord­
nungs'bes~immung einer g,esetzlicheri Gl1und1age. 

§ 2, Ahs. (3), und § 3 lbezweckt, die Son.der­
stellung für Arzte, Tierärzte und Apotheker 
hinsichtlich der Alb~aJbe sucht!giftlhältiger Arz­
neien 'schärfer !hervorzuheben, w,as durch den 
bloßen' Hrnw,ei,s auf die VOl'ischriften iiber die 
Regelu11Ig des Apotlhekeruwesi!ns (§ 11 des 
früheren Gilftgeset:nes) nicht erreicht werc~,en 
k<l!nn. Es mußte jedoch ,aUsdrücklich heI1Vorge­
hdben ,weI"den, ,daß sucht1g~ftihä1tlge ,Arzneien 
überhaupt ~ur in ,den nach den Regeln der 
A,rznei, lbezi'ehUJ11ig:swetse T~'Bl1arzneiJk,u.nde Jbe­
IgründetenF,ällen unld 'welVl mit ,ailideren A<rz­
nciendas Au,slangen. nicht gelfunden wel1den 
kann, Yel1schrie!ben weroen dürten. " 

Die 'unllf.angreichen näiheren Vorschdften 
'wären IWl,e lL11 der f,I1Üiheren österreichischen 
,RlalUschgilft:g,eserzge!bU!11Jg wegen Ider häufigen 
Anderungen, denen sie unteriworfen sind, in die 
Verordflillil1!g 'Zu Vierweis,eh, wi~ dies im § 5 zum 
Au9dl1uck kommt. 
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Die· §§ 6 Ibis 8 ,des Enuwur.f.es gehen im großen 
und glanzen' auf seinerzei<t~ge ~ol"schläge des 
Bundesminister.iums für Justiz zurück, die dem 
Umstand Rechnung tragen, daß § -361 des Straf­
gesetzes nicht ausreicht, ,die schrwer,er·en FäMe ,des 
unedaulbten R,auschg~ftlhandels zu eifass·en .. Letz­
tere Bestimmung ist ZJwar durch § 1, Z. 7, de<S 
Gesetz·es vom 12. Juni 11945, St'. G. BL Nr. 25, 
wieder in Kr.a:ft geseuzt worden, wäre jedoch 
wi,eder .at~h!Uhelben, da es untunlich wäre, einen 
Teill der Str!a!flbestilmlffiull1:gen in ,ein eigenes 
Suchtgiftgesetz, ~ einen ,anderen T,eil aber ins 

. Stflalf,gesetz aulfrzunehmen:.' Außel1dem wäre der 
Wortlaut der Ziffer 3 (Hinwe~s auf die Regeln 
der ärz·dichen Wissenschaift ,an Stel>le des Hin­

'weises a:uf 'den Heilzweck) zu 'ändern, qa nicht 
nur die Heilung, sondern ,auch ,di,e Schmerz­
linderung zur Veror,dnung einer solchen Arznei 
berechtigen soll. Außet1dem soll über Antrag 
der Pölizeidirektion Wien in einer ZlUsätzlichen 

, 

o 

Ziffer 6 die Fälschung o.der V,edälschung eines 
Ausweis·es zum Bezuge eines Suchtgiftes als 
übertretung eigener Art erklärt werden, da die 
biSheri~e Untel'Stellullig unter den Betrl.lgstat­
bestand zu ,Freisprüche,n führte, weil ,di,e Gerichte 
viellf.ach der Ansicht waren, daß die bloße Be­
einträchtilgung ,des sta,atllichen Aurfsichtsrechtes 
die zum B'etru'gsbegriff erforddliche Schädigungs­
ahsicht noch nicht lbeinlhalte,·. 

Alle Zuwi,derhand,l'llngen. !gegen di,e em­
'schläg1gen Vior'schriift.en, die ,nidlt :unterdi'e VIQr­

,el1wähnten strenger:en (Bestliirrimrung,en [,ruNen, 
sollen als Vel"waloungSlübertretun!gen von der Be­
zirksver.w,altungsbehörde, !bezielhungsweis'e Bim­
despolize~beiliörde hestraft werden. 

An Stelle der Polizeidirelkti'On in Wien solll 
im Gegellisatz zu § 12 des früheren Giftgesetzes 
eine heim IBundesministerium If.ür sozia!le Ver­
w,al!.tung zu errichtende :Sucht,g:i',ftijberw.achungs~ 
st-elHe treten. 
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